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Satzung der Stadt Schmölln über die Entschädigung und den Auslagenersatz der 
Wahlorgane bei Wahlen und vergleichbaren Abstimmungen der Stadt Schmölln 
(Wahlentschädigungssatzung) 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt die in der Anlage befindliche  
 
  Satzung der Stadt Schmölln über die Entschädigung und den Auslagenersatz der 

Wahlorgane bei Wahlen und vergleichbaren Abstimmungen der Stadt Schmölln 
  (Wahlentschädigungssatzung) 
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder des Stadtrates : 25 
davon anwesend     : 23 
Ja-Stimmen     : 23 
Nein-Stimmen     :   0 
Stimmenthaltungen     :   0 
Aufgrund des § 38 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO waren keine Mitglieder von 
der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Schmölln, den 22. August 2024 
 
 
Mielke 
Vorsitzender des Stadtrates 
 
 
 
Schrade                     Siegel 
Bürgermeister 
 
F.d.R. 
      
 
J. Rödel 
Leiterin Hauptamt 
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